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	Prüffrage
	Beispiel
	Ja / Nein

	Gibt es eine separate E-Mail-Adresse oder ein eigenes System für Bewerbungen?
	Keine Bewerbungen über allgemeine Info- oder Geschäftsadressen.
	☐ Ja ☐ Nein

	Ist das Bewerbermanagement als eigene Verarbeitungstätigkeit dokumentiert?
	Im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) erfasst; Prozessbeschreibung vorhanden und aktuell.
	☐ Ja ☐ Nein

	Ist das Bewerbungs-Postfach technisch und organisatorisch abgesichert?
	Passwortschutz, Zwei-Faktor-Authentifizierung, keine Sammelzugänge.
	☐ Ja ☐ Nein

	Ist der Zugriff auf Bewerbungsunterlagen klar beschränkt und dokumentiert?
	Zugriff nur für definierte HR-Mitarbeiter, im Rollen- und Berechtigungskonzept festgelegt, keine pauschalen Berechtigungen.
	☐ Ja ☐ Nein

	Erfolgt eine interne Weitergabe von Bewerbungsunterlagen nur bei Erforderlichkeit?
	Weiterleitung an Fachabteilungen nur zur Auswahlentscheidung.
	☐ Ja ☐ Nein

	Werden Bewerbungen nicht unkontrolliert ausgedruckt oder lokal gespeichert?
	Keine privaten Ablagen, keine offenen Papierakten.
	☐ Ja ☐ Nein

	Werden standardisierte Eingangsbestätigungen mit Datenschutzhinweisen genutzt?
	Automatische Antwort mit Informationen zu Zweck und Speicherdauer.
	☐ Ja ☐ Nein

	Ist in der Datenschutzerklärung ein eigenständiger Abschnitt zum Bewerbungsverfahren enthalten?
	Transparente Darstellung der Verarbeitungsschritte.
	☐ Ja ☐ Nein

	Sind klare Aufbewahrungs- und Löschkonzepte für Bewerbungen festgelegt?
	Zeitgesteuerte Löschung nach Abschluss des Verfahrens.
	☐ Ja ☐ Nein

	Wird die Löschung oder Vernichtung dokumentiert?
	Nachvollziehbarer Löschprozess, vor allem bei ausdrücklichen Löschverlangen von Bewerbern, kein „Vergessen“.
	☐ Ja ☐ Nein

	Werden Bewerbungen sicher an externe Dienstleister übermittelt, falls diese eingebunden sind?
	Verschlüsselte Übertragung an Recruiter oder HR-Softwareanbieter, erforderliche Auftragsverarbeitungsverträge (AVV) liegen vor.
	☐ Ja ☐ Nein

	Wird eine ausdrückliche Einwilligung eingeholt, wenn Bewerbungen länger gespeichert werden sollen?
	Talentpool nur mit informierter, widerruflicher Zustimmung.
	☐ Ja ☐ Nein

	Ist die Speicherdauer im Talentpool klar begrenzt und transparent?
	Keine automatische Verlängerung ohne erneute Zustimmung.
	☐ Ja ☐ Nein

	Ist sichergestellt, dass Auskunftsbegehren von Bewerbern nach Art. 15 DSGVO fristgerecht und vollständig bearbeitet werden können?

	Prozesse zur Identifikation, Zusammenstellung und Bereitstellung der erforderlichen Informationen sind definiert.
	☐ Ja ☐ Nein
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